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Abhängigkeit von Filtration und Bentonitschönung
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In dieser Untersuchung wurden milchcasein- und hühnereiklarhaltige Weinbehandlungsmittel zur Schönung von 
weißem Most, Weißwein und Rotwein verwendet. Es wurde überprüft, ob nach der Zugabe der vom Hersteller max-
imal empfohlenen Mengen und zweifach höherer Dosis an Schönungsmitteln direkt beziehungsweise nach ver-
schiedenen Filtrationen die Allergene Casein, Ovalbumin und Lysozym im Wein noch nachweisbar sind. Der Nach-
weis erfolgte mittels kommerziell erhältlicher ELISA Testsets. Lediglich Casein konnte problemlos durch eine grobe Fil-
tration restlos entfernt werden. Das im Eiklar enthaltene Ovalbumin konnte noch nach vier Wochen Lagerung im 
Wein nachgewiesen werden, durch eine zusätzliche Bentonitschönung konnte in fast allen Proben der Gehalt unter die 
gesetzlich vorgeschriebene Menge reduziert werden. Hohe Gehalte an Lysozym waren nach der Schichten- beziehungs- 
weise Membranfiltration im Wein nachweisbar und konnten selbst nach Zugabe von Bentonit und Metaweinsäure 
nicht vollständig entfernt werden.
Schlagwörter: Wein, Allergen, Ovalbumin, Casein, Lysozym, ELISA, Kennzeichnungspflicht

Detectability of ovalbumin, casein and lysozyme after addition to must and wine in dependency of filtra-
tion and bentonite fining. In this study, milk casein and ovalbumin containing wine fining agents were used with 
must, white wine and red wine. It was investigated, whether after addition of the maximum recommended amounts 
or a two times higher dose of fining agents immediately or after various filtrations the allergens casein, ovalbumin and 
lysozyme are still detectable in the wine. The detection was performed using commercially available ELISA kits. Only 
casein could easily completely removed by a coarse filtration. Ovalbumin could still be detected in the wine after four 
weeks of storage, it could be reduced below the statutory amount in almost all samples by an additional bentonite fin-
ing. High levels of lysozyme were detected after the layer or membrane filtration in wine and could not be completely 
removed even after the addition of bentonite and metatartaric acid.
Keywords: wine, allergen, ovalbumin, casein, lysozyme, ELISA, labelling

La traçabilité de l’ovalbumine, de la caséine et de la lysozyme après adjonction dans le moût et dans le vin 
en fonction de la filtration et du collage à la bentonite. Dans le présent essai, des agents de traitement du vin con-
tenant de la caséine de lait et du blanc d’œuf ont été utilisés pour le collage du moût blanc, du vin blanc et du vin 
rouge. Il a été vérifié si, après l’adjonction de la quantité maximale recommandée par le fabricant et d’une dose deux 
fois plus élevée d’agents de collage, les allergènes caséine, ovalbumine et lysozyme sont encore décelables dans le vin, 
directement ou bien après différentes filtrations. La preuve a été administrée à l’aide de kits de test ELISA en vente 
dans le commerce. Seule la caséine a pu être totalement éliminée sans problèmes par voie de filtration grossière. 
L’ovalbumine contenue dans le blanc d’œuf a encore pu être détectée dans le vin après quatre semaines de stockage. 
Dans presque tous les échantillons, le collage supplémentaire à la bentonite a permis de réduire la teneur au-dessous de 
la quantité prescrite par la loi. Des teneurs élevées en lysozyme ont pu être détectées dans le vin après la filtration en 
couches et/ou membranaire et n’ont pas pu être complètement éliminées, même après l’adjonction de bentonite et d’acide 
métatartrique.
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Verschiedene Produkte tierischen Ursprungs sind in 
der Europäischen Union zur Schönung von Most und 
Wein zugelassen (VO(EU) 606/09), darunter Milch-
casein zur Klärung von Weißwein und Hühnereiklar 
zur Klärung und Reduzierung des Phenolgehaltes im 
Rotwein (Lacorn et al., 2011). Ein weiteres Protein 
des Hühnereiklars, das Lysozym, wird zur Vermeidung 
des ungewollten biologischen Säureabbaus angewen-
det. Aufgrund der möglicherweise Allergien auslösen-
den Wirkung dieser Proteine wurde eine Deklarati-
onspflicht erlassen (RL 2003/89/EG), wobei aber ein 
tolerierbarer Grenzwert von 0,25 mg/l festgelegt 
wurde. Aus diesem Grund ist es dringend erforderlich 
zu wissen, welche Restmengen dieser Weinbehand-
lungsmittel nach der Schönung und verschiedenen 
Behandlungsmaßnahmen im Wein verbleiben.
Zum sensitiven Nachweis der Allergene konnten spe-
zifische Nachweisverfahren entwickelt werden, mit 
denen auch geringe Konzentrationen der Hauptaller-
gene im Hühnerklar, Ovalbumin, Ovotransferrin, 
Ovomukoid und Lysozym, und der verschiedenen 
Caseine aus Milch bestimmt werden können (Patzl-
Fischerleitner und Eder, 2012).
Mit dem Enzyme Linked Immunosorbent Assay 
(ELISA) kann eine Nachweisgrenze von 0,25 mg/l 

und eine Bestimmungsgrenze von 0,5 mg/l gewähr-
leistet werden. Dieses Verfahren beruht auf der spezi-
fischen Reaktion des Allergens mit dem Antikörper. 

Der entstehende Komplex kann anschließend mit 
einem weiteren Antikörper, der eine Farbreaktion 
ermöglicht, im Photometer quantifiziert werden. Dies 
ermöglicht eine einfache und schnelle Analyse vieler 
Proben auf Gesetzeskonformität hinsichtlich der 
Deklarationsverpflichtung.
In dieser Arbeit wurden häufig verwendete Weinbe-
handlungsmittel ausgewählt, die Ovalbumin, Casein 
und Lysozym enthalten, um festzustellen, ob diese 
während der weiteren Verarbeitung, insbesondere 
nach Klärung und Filtration sowie nach Lagerung, 
noch nachweisbar sind.

Material und Methoden

Zugabe der Weinbehandlungsmittel

Es wurden verschiedene handelsübliche Weinbehand-
lungsmittel ausgewählt (Tab. 1) und die Konzentra-
tion des Allergens zu verschiedenen Zeitpunkten, 
nach Absetzen, Filtrieren (Schichten- und Membran-
filtration) und Lagern, gemessen. Dazu wurden die 
vom Hersteller angegebenen Maximalmengen und die 

doppelte empfohlene Menge in unbehandelten Weiß-
wein (Sortenverschnitt 2011, 13,0 %vol., 1,2 g/l Rest-
zucker, 6,2 g/l titr. Säure), Rotwein ('Rathay' 2009, 
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13,8 %vol., 2,5 g/l Restzucker, 5,3 g/l titr. Säure) 
sowie frisch gepressten Most ('Bouvier' 2012, 17 
°KMW, 6,2 g/l titr. Säure) laut Herstellerangaben ein-
gerührt (Tab. 1). Alle Ansätze wurden in je zwei 10 
l-Glasballons angesetzt. Die Versuche wurden im 
Duplikat angesetzt und die Analyse einmal wieder-
holt.

Filtration der Proben

Die natürlich vorgeklärten Weine wurden nach 16 
Stunden von den Kaseinpräzipitaten bzw. nach ca. 40 
Stunden von dem Ovalbumin- und Lysozymtrub 
abgezogen und anschließend mit Schichten grob 
(K300) und EK-filtriert. Weiters wurden im Labor 
noch 5 ml EK-filtrierter Wein über einen Membran-
filter (0,45 µm, Cellulose) filtriert.

Vinifikation des Mostes

Der Most wurde nach dem Abziehen mit 30 g/hl 
Oenoferm Klosterneuburg F3 (Erbslöh, Geisenheim, 
Deutschland) vergoren und nach vollständiger Vergä-
rung der Hexosen (Kontrolle: Oenofoss, Foss, Hil-
lerod, Dänemark) der trockene Wein vom Geläger 
abgezogen.

Bentonitschönung

50 ml der mit Ovalbumin geschönten Weißweinpro-
ben (EK-filtriert) wurden mit 50 g/hl Bentonit behan-
delt. Der mit 50 g/hl Lysozym versetzte Weißwein 
wurde mit 100 g/hl Bentonit und ein Ansatz zusätz-
lich mit 10 g/hl Metaweinsäure behandelt. Zum zwei-
ten Lysozymansatz (100 g/hl) wurden 300 g/hl Bento-
nit und 20 g/hl Metaweinsäure zugegeben. Alle Weine 
wurden nach etwa 16 Stunden abgezogen.

ELISA

Die Proben der verschieden behandelten Weine bzw. 
der Most wurden nach dem Absetzen und den einzel-
nen Filtrationsschritten sowie nach der Bentonitschö-
nung abgefüllt. Danach erfolgte entweder am folgen-
den Tag oder nach mehrtägiger Lagerung bei 10 °C die 
Allergenanalyse mittels ELISA: RIDASCREEN®FAST 
Ei/Egg Protein, RIDASCREEN®FAST Casein und 
RIDASCREEN®FAST Lysozym (r-Biopharm, Darm-
stadt, Deutschland) Wenn erforderlich, wurden die 
Weinproben vorher mit destilliertem Wasser vorver-
dünnt.

Ergebnisse und Diskussion

Caseinhaltige Schönungsmittel

In den mit caseinhaltigen Präparaten (Vinpur spezial 
und Filtracasein) behandelten Weiß- und Rotweinen 
konnten in fünf der 16 Proben (abgezogener Wein) 
mehr als 0,5 mg/kg Casein nachgewiesen werden. Der 
positive Nachweis ist wohl darauf zurückzuführen, 
dass die Caseinpräparate sich nicht vollständig absetz-
ten und kleine Partikel in den abgezogenen Wein 
gelangten. Aber schon bei der Grobfiltration blieben 
die caseinhaltigen Schönungsmittel vollständig am 
Filter zurück, und es konnte in allen filtrierten Proben 
kein Casein mehr nachgewiesen werden. Vergleich-
bare Ergebnisse wurden von Fischerleitner und 
Eder (2007), Patzl-Fischerleitner und Eder 
(2012) und Restani et al. (2012) gezeigt.
Das in den beiden Mostcaseinprodukten (Mostgela-
tine und Mostkasilat) enthaltene Casein konnte bereits 
am nächsten Tag nach dem Abziehen nicht nachge-
wiesen werden (Daten nicht gezeigt). Eine Analyse der 
einzelnen Proben nach der Gärung verlief ebenfalls 
negativ.

Ovalbuminhaltige Schönungsmittel

Die dem Weiß- und Rotwein zugegebenen Eiklarpro-
dukte (Albufine und Albuvin) entsprachen jeweils 
einer Menge von etwa 4 bzw. 8 Eiklar/hl und setzten 
sich nach zwei Tagen nicht vollständig ab. Die Trü-
bungen wurden aber bei der Grobfiltration bereits ent-
fernt. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, wirkte sich das 
aber nur beim Rotwein in einer wesentlich verringer-
ten Konzentration aus. Da aber die Anwendung auf 
Rotwein und die Reduktion von überschüssigen Phe-
nolen ausgelegt ist, sind diese Ergebnisse nicht ganz 
unerwartet (Fischerleitner und Eder, 2006). Die 
hier gezeigten Resultate konnten von anderen Arbei-
ten bestätigt werden (Lacorn et al., 2011; Fischer-
leitner und Eder, 2012). Auch in der hier vorliegen-
den Arbeit bestätigte sich wieder, dass bereits eine 
Lagerdauer von drei bis vier Wochen einen signifikan-
ten Einfluss auf den Eiklarproteingehalt hat. Durch 
die zusätzliche Schönung mit Bentonit (50 g/hl) 
wurde eine fast vollständige Entfernung im Weißwein 
erzielt. Lediglich bei der doppelten empfohlenen 
Anwendungsmenge an Albufine (220 ml/hl) wurden 
noch 0,8 mg/kg Eiklarprotein nachgewiesen.
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Abb. 1: Ovalbuminkonzentrationen im Weißwein (A) und Rotwein (B)

Lysozymhaltige Schönungsmittel

Die Behandlung von Weißwein mit Lysozym (Siha-
zym Lyso) zeigte, dass bereits nach zwei Tagen Absetz-
zeit nur noch etwa 20 % der zugegebenen Menge 
nachweisbar waren (Abb. 2). Ein etwas höheres, aber 
vergleichbares Ergebnis wurde von Weber et al. 
(2009) berichtet. Es konnte nach einer Einwirkzeit 
von 14 bis 18 Tagen eine Lysozymmenge von 17 bis 

Abb. 2: Konzentrationen an Lysozym zu verschiedenen Zeit-
punkten

32 g/hl, nach anfänglich 50 g/hl, in verschiedenen 
Weinen nachgewiesen werden. Allerdings wird in die-
ser Arbeit auch beschrieben, dass der Lysozymgehalt 
durch eine Filtration und Bentonitschönung (100 bis 
700 g/hl) unter den deklarationspflichtigen Grenzwert 
von 0,25 mg/l gesenkt werden kann. Dies ist im 
Gegensatz zu den hier vorgestellten Resultaten, bei 
denen Metaweinsäure ausschlaggebend für den Wir-
kungsgrad war und die Lysozymkonzentration von 
mind. 20 mg/l noch weit über dem Grenzwert lag. Es 
ist also möglich, dass durch einen höheren Bento-
niteinsatz und eine längere Einwirkzeit die Restkon-
zentration an Lysozym erheblich verringert werden 
kann. Hierzu sind aber noch weitere Versuche nötig. 
Die Filtration und Lagerung (drei Wochen) zeigten 
hingegen keinen wesentlichen Einfluss.
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